
68-11 B ADRESSEN: B1 Adressfenster – Supercheck-Schnittstelle integriert (rm7) 

Neu: 

Supercheck-Ermittlungen können nun direkt aus dem Adressfenster heraus genutzt werden. Die 
neue Supercheck-Schnittstelle, die von der Berliner Jurasoft AG exklusiv für ra-micro entwickelt 
wurde und fortlaufend gepflegt wird, geht dabei über den bloßen Aufruf einer Webseite mit 
automatischem Login und Übergabe der ra-micro Adressdaten weit hinaus. Die Supercheck-
Integration nutzt vielmehr konsequent den E-Workflow in ra-micro. Die Ermittlungsaufträge werden 
direkt aus dem Adressfenster per ra E-Brief über das A-Postfach versendet. 
Übermittlungsbestätigungen und Ermittlungsergebnisse werden automatisch an das E-Postfach 

übermittelt. Die jeweiligen Kosten können gebucht und ermittelte Adressergebnisse in das 
Adressfenster übernommen werden. 

Zweck: 
In der täglichen Kanzleipraxis ist es für eine wirksame Zustellung oder Vollstreckung unabdingbar, 
die Adressen von Schuldnern sicher festzustellen bzw. zu ermitteln oder die Bonität von Personen 
oder Firmen zu überprüfen. Mit den Supercheck-Ermittlungen kann dies auf einfachste Weise direkt 

aus dem Adressfenster durchgeführt werden. Der Kölner Anbieter Supercheck GmbH ist ein 
Unternehmen der BÜRGEL Gruppe und seit mehreren Jahren einer der führenden Dienstleister im 
Bereich der Ermittlung von Adressen unbekannt verzogener Kunden und Schuldner sowie 
zahlreicher Wirtschaftsauskünfte. 

Funktion: 
Bei Klick auf Supercheck, Ermittlung… in der Rechercheleiste des Adressfensters 

 

öffnet sich das Fenster Supercheck Ermittlung: 
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Im Bereich Angefragte Adresse werden übersichtlich die Adressdaten angezeigt, zu denen die 

Anfrage durchgeführt werden soll. Zusätzlich ist eine Aktennummer einzugeben, zu der die Anfrage 
gespeichert wird. 

Unter Anfrageoptionen werden die gewünschte Ermittlungsart sowie der Ermittlungsgrund 
(„Berechtigtes Interesse“) gewählt. 

Mehrere Ermittlungsarten stehen zur Verfügung. 

Ermittlungsart Preis (netto) Ermittlungsdauer 

Anschriftenermittlung Privatpersonen Deutschland 4,70 € bis 9,30 € (*) 2-12 Werktage 

Monitor-Dauerüberwachung Privatpersonen Deutschland 8,50 € (**)   

Firmenermittlung Deutschland 27,00 € 1-10 Werktage 

Bonitätsprüfung Privatpersonen Deutschland 5,90 € 1-2 Werktage 

Vollstreckungsauskunft Privatpersonen Deutschland 30,00 € 5-10 Werktage 

Vollstreckungsauskunft Firmen Deutschland 30,00 € 1-10 Werktage 

Anschriftenermittlung Privatpersonen Europa 46,00 € 5-10 Werktage 

 

(*) Supercheck verwendet ein abgestuftes Ermittlungsverfahren. Die Preise sind daher abhängig davon, auf welcher Stufe die 

Adresse ermittelt wird. Stufe 1: 4,70 €, Stufe 2: 6,20 €, Stufe 2+: 6,90 €, Stufe 3 (EMA): 9,30 €. Jede weitere EMA: Zusätzlich 

9,90 €. 

(**) Nur im Erfolgsfall 

Bei der Ermittlungsart Anschriftenermittlung Privatpersonen Deutschland werden automatisch 
weitere Optionen angezeigt, z. B. wie viele EMA-Anfragen maximal durchgeführt werden sollen. 

 

Supercheck verwendet bei der Anschriftenermittlung automatisch ein mehrstufiges Verfahren, bei 
dem erst dann eine nächste Stufe einsetzt, wenn die Anschrift zuvor nicht ermittelt werden konnte. 

Ermittlungsstufe Beschreibung Preis (netto) Ermittlungsdauer 

1 Supercheck Eigenbestand 4,70 € 5-8 Werktage (*) 

2 Externe Konsumentendatenbanken 6,20 € 5-8 Werktage (*) 

2+ Externe Auskunfteidatenbanken 6,90 € 5-8 Werktage (*) 

3 Einwohnermeldeamtsanfrage 9,30 € 2-12 Werktage (**) 

Weitere EMA Anfragen   zusätzlich je 9,90 €   

 
(*) Innerhalb von 36 Stunden steht fest, ob eine neue Anschrift in Stufe 1 und 2/2+ ermittelt werden kann. Durch die 

Zustellbarkeitsprüfung, welche auch wenige Tage in Anspruch nimmt, ergibt sich eine Ermittlungszeit von 5-8 Tagen. 
(**) Wenn innerhalb von 36 Stunden keine neuen Erkenntnisse über die Stufen 1 und 2/2+ gewonnen werden konnten, wird 

sofort über Stufe 3 eine Einwohnermeldeamtsanfrage ausgeführt. 

Bei den Ermittlungsstufen 1 bis 2+ führt Supercheck automatisch eine Zustellbarkeitsprüfung 
durch. Dabei wird über einen anonymisierten Brief festgestellt, ob die jeweilige Person auch 

tatsächlich am ermittelten Ort wohnt. Bei der Ermittlungsstufe 3 (EMA) ist dies optional (ohne 
Mehrkosten) über die Option Mit Zustellbarkeitsprüfung bei Einwohnermeldeamtsanfragen möglich: 

 

Vorteil mit Zustellbarkeitsprüfung: Verringerung von erneuten Postrückläufern. Vorteil ohne 
Zustellbarkeitsprüfung: Schnellere Ergebnisrückmeldung. 
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Für den Fall, dass die Adresse über alle Ermittlungsstufen nicht recherchiert werden kann, besteht 

die Möglichkeit, bereits vorab eine sog. Monitor-Dauerüberwachung mit zu beauftragen. 

 

Supercheck überprüft dann fortlaufend bis zum angegebenen Ablaufdatum, ob die Adresse doch 
noch zu ermitteln ist. Kosten fallen nur an, wenn eine Adresse ermittelt werden kann. 

Wenn häufig gleichlautende Ermittlungen durchgeführt werden, kann man die getroffene Auswahl 
als Voreinstellung speichern. 

 

Mit einem Klick auf OK wird der Ermittlungsauftrag als ra E-Brief in den Postausgang des 
A-Postfachs gespeichert und von dort aus entweder automatisch oder manuell an Supercheck 
versendet. Eine Abschrift wird wie gewohnt in die E-Akte gespeichert. 

Die Kanzlei erhält automatisch eine Übermittlungsbestätigung an das E-Postfach. 

Die jeweiligen Supercheck-Ermittlungsergebnisse werden ebenfalls an das E-Postfach übermittelt. 

ra-micro prüft hierzu periodisch den Supercheck-Server auf neue Ermittlungsergebnisse und ruft 
diese automatisch ab. Im E-Postfach können die Ermittlungsergebnisse dann wie gewohnt 
verarbeitet werden. Hierbei erfolgt auch immer eine automatische Speicherung in die E-Akte. 

Zu Ermittlungsergebnissen können die jeweiligen Kosten komfortabel gebucht werden. Hierzu 

können im Adressfenster die Ermittlungen verarbeitet werden: 

 

Zu allen Ermittlungsarten werden die angefallenen Kosten automatisch zurückgeliefert und können 

gebucht werden, um sie bei Erstellung einer Gebührenrechnung abrechnen zu können. Abweichend 
ermittelte Adressen können außerdem in das Adressfenster übernommen werden. 
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Vorherige Anschriften sind in der Adress-Historie nachverfolgbar. 

Die nutzungsabhängigen Kosten für alle von der Kanzlei durchgeführten Supercheck-Ermittlungen 
werden (für jeden Benutzer, der über eigene Jurasoft Zugangsdaten verfügt, einzeln ausgewiesen) 
über die übersichtliche monatliche Jurasoft-Gesamtrechnung eingezogen. 

Nutzungsvoraussetzungen: 

 Gültige ra-micro Lizenz (die RA-Startversion mit der Lizenz Nr. 2007/08 wird nicht unterstützt) 
 Registrierung bei der Jurasoft AG (www.jurasoft.de) 
 Die Jurasoft Zugangsdaten müssen zu der gleichen Jurasoft Kunden-Nr. gehören wie die 

ra-micro Lizenz 
 Die Jurasoft-Zugangsdaten müssen in D1 Benutzerverwaltung eingetragen sein, 
 Der jeweilige PC muss über einen Internetzugang verfügen. 

Media-Clip 

 
Produktseite 

http://www.jurasoft.de/
http://www.ra-info.de/supercheck_videoclip
http://www.ra-info.de/supercheck_produktseite

